
KORPORATION URI 

 

Sitzung des Korporationsrates Uri vom 16. April 2021 

_______________________________________________________________ 

 

 

Geschäft Nr. 4 Erteilung des Korporationsbürgerrechts 

 

4.1 Sommer Zgraggen Ruth, Belmitéstrasse 2, 

Altdorf 

 
_______________________________________________________________ 

 

Sommer Zgraggen Ruth, Belmitéstrasse 2, 6460 Altdorf, geb. 10.02.1969, stellt mit Schrei-

ben vom 12. Januar 2021 das Gesuch um Erwerb des Korporationsbürgerrechts durch Ein-

bürgerung. Dem Gesuch sind der Personenstandsausweis und ein Leumundszeugnis beige-

legt. 

 

Sommer Zgraggen Ruth ist seit dem 19. Juni 2009 mit Zgraggen Beat, von Erstfeld, geb. 

08.07.1967, verheiratet und Mutter von einem Kind. 

 

Erwägungen: 

1. Für die Erteilung des Korporationsbürgerrechts ist der Korporationsrat Uri zuständig. 

 

2. Wer das Korporationsbürgerrecht erwerben will, hat, gestützt auf Artikel 5 des Gesetzes 

über das Bürgerrecht der Korporation Uri folgende Bedingungen zu erfüllen: 

a) über das Bürgerrecht einer Urner Gemeinde der Korporation Uri verfügen, 

b) mindestens zehn Jahre ununterbrochenen Wohnsitz nach dem erfüllten 18. Altersjahr 

im Gebiet der Korporation Uri nachweisen, 

c) einen einwandfreien Leumund belegen, 

d) ein schriftliches Gesuch an den Korporationsrat stellen und 

e) eine Gebühr bezahlen, gemäss Taxordnung. 

 

3. Sommer Zgraggen Ruth hat formgerecht um den Erwerb des Korporationsbürgerrechts 

durch Einbürgerung ersucht. 

 

4. Sommer Zgraggen Ruth ist am 10. Februar 1969 in Sumiswald BE geboren und ist Bür-

gerin von Sumiswald BE und Erstfeld UR. Die Gemeinde Altdorf hat ein Leumundszeugnis 

ausgestellt, welches besagt, dass sie in bürgerlichen Ehren und Rechten ist und nach de-

ren Feststellung einen unbescholtenen Leumund hat.  

Gemäss Wohnsitzbestätigung der Gemeinde Altdorf ist sie seit dem 01.01.2000 in Altdorf 

wohnhaft. 

 

 

Der Engere Rat stellt dem Korporationsrat Uri folgenden 

 

 

A N T R A G 
 

 

1. Sommer Zgraggen Ruth, geboren 10.02.1969, wird das Bürgerrecht der Korporation Uri 

erteilt. 

 

2. Gestützt auf Artikel 3 lit. d der Verordnung über die Taxen der Korporation Uri (RB 

641.1) hat Sommer Zgraggen Ruth eine Einbürgerungsgebühr von Fr. 300.- zu zahlen. 
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Zusätzlich ist eine einmalige Kanzlei- und Behandlungsgebühr von Fr. 100.- zu entrich-

ten.  
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